
Fränkische Taubenschau in Gestungshausen 
Ausstellungs-Ordnung 

für die 

29. Fränkische Taubenschau 
am 06. – 07. Januar 2018 

 
Ausstellungsleitung:   Siegfried Hübner, Mühlenweg 2, 96242 Gestungshausen,  Tel.: 0 92 66 / 15 51 
Ausstellungskassier:   Werner Faber, Kronacher Str. 4, 96242 Gestungshausen, Tel.:  0 92 66 / 82 18 
 

Anmeldungen sind bitte rechtzeitig, vollständig und in deutlicher Schrift an den Ausstellungskassier Werner Faber zu schicken.  
 

1.  Maßgebend für die Ausstellung ist die AAB des BDRG; soweit diese nicht durch Sonderbestimmungen ergänzt wird. 
 

2.  Die Ausstellung umfasst die Abteilung Tauben. 
     Standgeld:      Standgeld pro Tier Senioren   6,00 Euro   - Jugend  halbes Standgeld / halbes Preisgeld 
                                 Kostenbeitrag und Pflichtkatalog pro Aussteller 10,00 Euro  
     Entrichtung des Standgeldes à mit Abgabe der Anmeldung  als ÜBERWEISUNG an den KTZV Gestungshausen   
                                        IBAN:  DE15 7836 0000 0003 2028 79       BIC:  GENODEF1COS        bei der Raiffeisenbank Coburg eG  
 

3.  Zugelassen sind Tiere der Jahrgänge ab 2012 mit anerkanntem, geschlossenem Fußring und der Angabe der Betriebs-Nummer !     
 

4.  Wichtige Termine: Meldeschluss:    Sonntag, 03. Dezember 2017 
Einlieferung:    Donnerstag, 04. Januar 2018 von 16:00 - 20:00 Uhr 
Bewertung::  Freitag, 05.Januar 2018  
Eröffnung:   Samstag, 06.Januar 2018     um 10:00 Uhr 
Besuchszeiten:    Samstag, 06.Januar 2018   von 09:00 – 17:00 Uhr 

         Sonntag, 07.Januar 2018  von 09:00 – 14:00 Uhr 
Preisgeldauszahlung Sonntag, 07.Januar 2018  von 10:00 – 13:00 Uhr 

               Ausgabe der Tiere   Sonntag, 07.Januar 2018     ab 14:00 Uhr  
  

4. Preise:  Auf 100 Tiere werden vergeben: 10 Ehrenpreise zu 8,00 Euro   +   30 Zuschlagpreise zu 4,00 Euro 
  Jeder Preisrichter vergibt: 1 Grünes Band   
  Jede angemeldete Sonderschau erhält 1 Ehrenband.  
  Hierzu kommen noch die gestifteten Preise.   

 

5.  Tierverkauf   Wir bitten die Aussteller, möglichst viele Tiere zu angemessenen Preisen verkäuflich zu melden, um diese langjährige  
      Tradition unserer „Fränkischen Taubenschau“ aufrecht zu erhalten. Der Tierverkauf ist nur während der Besuchszeiten möglich.  
       Vom Verkaufspreis behält die AL, welche als Vermittler zwischen Verkäufer und Käufer fungiert, 15% Vermittlungsprovision ein. 
       Privatverkäufe sind untersagt!  Ohne Betriebs-Registriernummer KEIN VERKAUF !  
       Bei behördlichen Einschränkungen ergeht rechtzeitige Bekanntgabe.  
     

6.  Haftung: Für Tiere und Versandbehälter, die durch höhere Gewalt oder unvorhergesehene Ereignisse verloren gehen, oder  
     Tiere, die auf dem Transport oder während der Schau verenden, lehnt die AL jegliche Entschädigung ab. Sollten Verluste von Tieren  
     durch ein Verschulden der AL entstehen, so wird hierfür ein Betrag von 20,00 Euro je Tier  - jedoch nicht mehr als der gemeldete  
     Verkaufspreis – vergütet. 
 

7. Veterinärrechtliche Bestimmungen: 
a.)  Tiere dürfen der Schau nicht zugeführt werden, wenn  

1. in dem Herkunftsbestand auf Tiere übertragbare Krankheiten herrschen oder deren  Ausbruch zu befürchten ist und    
2. der Herkunftsort sich in einem Maul- und Klauenseuche-Sperrbezirk oder Beobachtungsgebiet befindet. 

       b.)  Kranke oder krankheitsverdächtige Tiere, bzw. solche, die ohne Kennzeichnung vorgeführt werden, sind beim  
      Einlass zurückzuweisen. Dies geht auf Kosten des Ausstellers.  
c.)  Eine Paramyxovirusimpfung für Tauben ist erforderlich ! 
      Eine Kopie der jeweiligen Impfbescheinigung ist bei der Einlieferung zusammen mit der Ringkarte unaufgefordert abzugeben ! 

 

8.  Reklamationen: Letzter Termin für Reklamationen ist der 31. Januar 2018. Reklamationen, welche bis zu diesem Zeitpunkt nicht bei  
    der AL in schriftlicher Form vorgebracht werden, können keine Berücksichtigung mehr finden. In allen Streitfragen unterwerfen sich  
    beide Parteien dem Schiedsspruch des Verbandes Bayerischer Rassegeflügelzüchter. Der ordentliche Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 

9. Sonstiges: Bei Druckfehlern im Katalog ist der Anmeldebogen und der Preisrichterbogen maßgebend. Kataloge, die aufgrund der  
      Vermerks im Anmeldebogen nicht abgeholt werden, kommen zum Versand, wenn hierfür 3,00 Euro Portokosten mit der Anmeldung  
     bezahlt wurden. Wenn die Ausstellung infolge höherer Gewalt abgesagt werden muss, wird das Standgeld unter Abzug  
     von 25% zur Unkostendeckung zurückerstattet.   
     Übernachtungsmöglichkeiten stehen im Hotel-Gasthof Wasserschloß, Mitwitz zur Verfügung. 
     Anmeldungen/Reservierung sind selbst vorzunehmen  Tel. 0 92 66 / 96 70    -    Fax 0 92 66 / 87 51  
 

10. Rahmenprogramm: 
    Am Samstagabend findet um 19:30 Uhr im Gasthaus Dötschel in Gestungshausen ein Züchterabend mit Musik und einer kleinen  
    Tombola statt. Die Möglichkeit zum Essen besteht, es liegt eine Abendkarte aus. In diesem Rahmen werden die errungenen Bänder  
    vergeben.  

Mit Einsendung des Anmeldebogens erkennt der Aussteller sämtliche aufgeführten Ausstellungsbestimmungen als verbindlich an. Etwaige 
Berufungen auf Nebenabreden werden nicht anerkannt.  
NEU: Erstmals separate Taubenverkaufsbörse im Nebenraum der Ausstellungshalle. Käfigmiete 3,00 € - es dürfen maximal 2 Tiere 
eingesetzt werden! Veterinärrechtliche Bestimmungen sind einzuhalten! 


